
 

 

 

 

Info-Schreiben Nr. 24 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Wir befinden uns bereits im dritten Jahr der Pandemie -  

vieles wurde seitens der Corona-Hilfen erfolgreich umgesetzt und einige Maßnahmen sind bereits 

ausgelaufen. Einige Fristen der Schlussabrechnungen wurden aber verlängert resp. angepasst.  

Neben den Corona-Maßnahmen informieren wir Sie heute auch über die Inflationsausgleichsprä-

mie, die Energiepreispauschale (kurz EPP genannt) und ihre steuerlichen Besonderheiten sowie 

über temporäre Erleichterungen im Sanierungs- und Insolvenzrecht. 

Wir werden Sie auch weiterhin auf dem Laufenden halten! 

Für Rückfragen, Schlussabrechnungen o. ä. kontaktieren Sie bitte Ihre Beraterin oder Ihren Berater 

bei uns im Hause. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Vorweihnachtszeit,  

besinnliche Feiertage und ein glückliches neues Jahr. 
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1. Schlussabrechnungen  

Die Anträge auf Überbrückungshilfen sowie November- und Dezemberhilfen, die über prüfende 

Dritte eingereicht wurden, wurden häufig auf Basis von Umsatzprognosen und prognostizierten 

Kosten bewilligt. Auf Grundlage der tatsächlichen Umsatzzahlen und Fixkosten erfolgen ab 

5. Mai 2022 bis zum 30. Juni 2023 Schlussabrechnungen durch die prüfenden Dritten. Im Einzel-

fall kann eine Verlängerung der Frist für die Schlussabrechnung bis zum 31. Dezember 2023 be-

antragt werden. Nach Prüfung durch die Bewilligungsstelle wird im Schlussbescheid eine endgül-

tige Förderhöhe mitgeteilt. Das kann je nach gewählten Programmen zu einer Bestätigung der er-

haltenen Mittel oder zu einer Nach- oder Rückzahlung führen. 

Nachfolgend zeigend wir Ihnen die einzelnen Pakete auf: 

1.1 PAKET 1 – Schlussabrechnung 

 Überbrückungshilfe I-III sowie November- und Dezemberhilfe 

 

Start Einreichung: 5. Mai 2022 für Überbrückungshilfen I-III, November- und Dezemberhilfen 

Fristende für Einreichung: 30. Juni 2023 / auf Antrag in Einzelfällen bis 31. Dezember 2023 

Frist für Rückzahlungen: Die Bewilligungsstelle wird im Falle einer Rückzahlungsverpflichtung im 

Schlussbescheid eine angemessene Zahlungsfrist festsetzen. 

 

1.2 PAKET 2 - Schlussabrechnung  

 Überbrückungshilfe III Plus und IV 

 

Start Einreichung: 15. November 2022 für Überbrückungshilfe III Plus und Überbrückungshilfe IV 

Fristende für Einreichung: 30. Juni 2023 / auf Antrag in Einzelfällen bis 31. Dezember 2023 

Frist für Rückzahlungen: Die Bewilligungsstelle wird im Falle einer Rückzahlungsverpflichtung im 

Schlussbescheid eine angemessene Zahlungsfrist festsetzen. 

2. NBank – Corona-Soforthilfen: Rückzahlungsfristen 

Die Rückzahlungsfristen wurden seitens der NBank verlängert. Betroffene Antragstellende haben 

bis zum 30. Juni 2023 Zeit, die Rückzahlungen zu leisten. Die Verlängerung der Rückzahlungsfrist 

berücksichtigt die aktuelle finanzielle Situation der Unternehmen ein. Um festzustellen, ob im kon-

kreten Einzelfall eine Rückzahlung aufgrund zu viel erhaltener Hilfen erforderlich ist, werden An-

tragstellende weiterhin aufgefordert, am Rückmeldeverfahren teilzunehmen. Lt. der N-Bank kann 

der Betrag ganz flexibel und individuell auch in Raten zurückgezahlt werden. 
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Hinweis: Wurde die Niedersachsen-Soforthilfe Corona und/oder Niedersachsen-Soforthilfe Corona 

(mit finanzieller Unterstützung des Bundes) in 2021 vollständig zurückgezahlt, benötigt die Bank 

nur noch Daten zum Unternehmen, die über das Datenportal eingegeben werden können.  

3. Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld (KUG) 

Die Bundesagentur für Arbeit teilt auf Ihrer Seite mit, dass folgende Voraussetzungen noch bis zum 

31. Dezember 2022 gelten: 

 Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht, wenn mindestens 10 % der Beschäftigten einen Ar-

beitsentgeltausfall von mehr als 10 % haben. 

 In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, wird auf 

den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet. 

 Seit dem 30. September 2022 gilt erneut: Auch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 

können Kurzarbeitergeld erhalten. 

Weiterhin gelten die folgenden Regelungen als unbefristet: 

 Der Bezug von KUG ist bis zu 12 Monate möglich. 

 Die Anzeige über Kurzarbeit sowie die Anträge auf Erstattung des Kurzarbeitergeldes können 

online oder schriftlich eingereicht werden. 

 Die weiteren Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von KUG behalten ihre Gültigkeit. 

4. Inflationsausgleichsprämie 

Die Bundesregierung hat die Inflationsausgleichsprämie auf den Weg gebracht. Seit dem 26. Ok-

tober 2022 können Arbeitgeber*innen ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei einen Betrag 

bis zu EUR 3.000 gewähren. Die Grundlage für diese Prämie ist das Gesetz zur temporären Sen-

kung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz. Es wurde am 25. Oktober 

2022 im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt rückwirkend zum 1. Oktober 2022 in Kraft.  

Zurzeit ist völlig unklar unter welchen arbeits- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen eine 

Auszahlung an den Beschäftigten sozialversicherungs- und lohnsteuerfrei erfolgen kann. Insoweit 

bleibt ein Erlass des Bundesministeriums der Finanzen abzuwarten, um eine problemlose Aus- 

zahlung am Ende zu gewährleiten. 

Hinweis: Bei der Inflationsausgleichsprämie handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Arbeit-

gebers.  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastungen-im-ueberblick/steuersenkung-gas-2125486
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastungen-im-ueberblick/steuersenkung-gas-2125486
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5. Energiepreis-Pauschale (EPP) 

Auf die Energiepreis-Pauschale (EPP) von EUR 300 haben alle „aktiv tätigen Erwerbspersonen“ An-

spruch. Dazu gehören bspw. Angestellte, Selbständige, Beamte, Auszubildende, Minijobber, Aus-

hilfskräfte, Soldaten, Arbeitnehmer*innen in Altersteilzeit sowie in Deutschland unbeschränkt steu-

erpflichtige Grenzpendler.  

Ebenfalls Anspruch auf die EPP haben: Studierende und Werkstudierende im entgeltlichen Prakti-

kum; ehrenamtlich tätige Betreuer*innen oder Übungsleiter*innen, die ausschließlich steuerfreien 

Arbeitslohn beziehen; Personen, die in einem aktiven Dienstverhältnis stehen und Lohnersatzleis-

tungen beziehen, wie z. B. Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld oder Elterngeld. 

Bereits im September wurden die Pauschalen ausgezahlt resp. bei den Selbständigen über eine 

Absenkung der Steuer-Vorauszahlung berücksichtigt. 

Ab Mitte Dezember 2022 wird auch Rentner*innen die Energiepreis-Pauschale zugesprochen. Sie 

wird automatisch als Einmalzahlung durch die Rentenzahlstellen oder die Versorgungsbezüge zah-

lenden Stellen überwiesen. 

Hinweis: Die Pauschale unterliegt der Einkommensteuer, ist aber nicht sozialversicherungspflich-

tig. Wer mit dem Einkommen unter dem Grundfreibetrag liegt, bekommt den vollen Betrag von 

EUR 300 ohne Steuerabzug.  

Grundfreibetrag 2022:  

Ledige: EUR 10.347   Verheiratete: EUR 20.694  

6. Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Restaurations-und Verpflegungs-

dienstleistungen 

Durch das Achte Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen vom 24. Oktober 2022, hat 

der Gesetzgeber die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes in Höhe von 7 % für er-

brachte Restaurant-und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken 

über den 31. Dezember 2022 hinaus befristet und bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Die 

obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben daher beschlossen, die in dem Schrei-

ben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 2. Juli 2020, BStBl I S. 610, enthaltenen 

Verwaltungsregelungen zu verlängern. Dies teilte das BMF am 21. November 2022 mit. 

7. Temporäre Erleichterungen im Sanierungs- und Insolvenzrecht 

Als Teil des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung sind vor kurzem temporäre Erleichte-

rungen im Sanierungs- und Insolvenzrecht in Kraft getreten. Mit diesen bis 31. Dezember 2023 

befristeten Änderungen sollen im Kern gesunden Unternehmen geholfen werden, die wegen der 

aktuellen Unwägbarkeiten nicht sicher planen können. 
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Folgende Erleichterungen treten bis 31. Dezember 2023 in Kraft: 

 Verkürzung des Prognosezeitraums der Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschul-

dungsprüfung (§ 19 InsO) von zwölf auf vier Monate (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SanInsKG); 

 Verlängerung der Höchstfrist für die Insolvenzantragstellung wegen Überschuldung (§ 15a 

Abs. 1 Satz 2 InsO) von sechs auf acht Wochen (§ 4a SanInsKG); 

 Verkürzung des Finanzplanzeitraums im Rahmen einer Eigenverwaltungsplanung (§ 270a 

Abs. 1 Nr. 1 InsO) und im Rahmen einer Restrukturierungsplanung (§ 50 Abs. 2 Nr. 2 StaRUG) 

von sechs auf vier Monate (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2,3 SanInsKG).  

8. Nennung unserer Quellen aus dem Jahr 2022 

Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen, Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales, Bundessteuerberaterkammer, Steuerberaterverbände, Industrie- und Handelskammern, 

N-Bank, KfW Bank, Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt, Mittelstän-

dische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt, Bundesagentur für Arbeit, Fachverlage 

 


